
 

 

 

 

 

coinIX GmbH & Co. KGaA 
An der Alster 1, 20099 Hamburg 

– WKN: A2LQ1G – 

– ISIN DE000A2LQ1G5 – 

 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 
 

 

Unsere Aktionärinnen und Aktionäre werden hiermit zu der am  

Freitag, den 13. Juni 2025, um 14:00 Uhr (MESZ), 

im George Hotel Hamburg, Barcastraße 3, 22087 Hamburg stattfindenden  

ordentlichen Hauptversammlung 2025 

eingeladen. 

 

 
 

 
 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47b18edc866aa44b:0xdafae7ed7fd1231c?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111


 
 

TAGESORDNUNG 
 
 

  
1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses, des 

Lageberichts für die coinIX GmbH & Co. KGaA und des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin 
aufgestellten Jahresabschluss am 28. April 2024 gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 
AktG, § 26 Abs. 4 der Satzung erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch 
die Hauptversammlung (Punkt 2 der Tagesordnung).  
Die genannten Unterlagen sind vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung 
an über die Internetseite der Gesellschaft unter 
https://coinix.capital/hauptversammlung zugänglich und werden zudem während 
der Hauptversammlung verfügbar sein. 
 

2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der  
coinIX GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2024 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den 
Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 in der vorgelegten 
Fassung festzustellen. 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden  
Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2024 

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der 
persönlich haftenden Gesellschafterin für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024 
Entlastung zu erteilen. 
 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2024 
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im 
Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im 
Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.  
 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nbs partners GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Am Sandtorkai 41, 20457 Hamburg zum Abschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2025 zu wählen.  

6. Satzungsänderungen zur Ermöglichung der Schaffung von Vorzugsaktien, 
zur Möglichkeit der Begebung als elektronische Wertpapiere und zur 
Festlegung des Vorzugs  



 
Um der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, bei künftigen Kapitalerhöhungen 
nicht nur Stammaktien sondern ggf. auch Vorzugsaktien auszugeben, sollen diese 
in der Satzung vorgesehen und der Vorzug festgelegt werden. Um der Gesellschaft 
die Möglichkeit zu geben, Aktien auch als elektronische Wertpapiere zu begeben 
und Sachdividenden zu leisten, soll dies in der Satzung vorgesehen werden.  
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, zu 
beschließen: 
In § 5 der Satzung werden neue Absätze (4), (5), (6) und (7) eingefügt, diese lauten:  
 
„(4) Neben Stammaktien können auch Vorzugsaktien begeben werden, der Vorzug 
ergibt sich aus § 27 Abs. 3 der Satzung.  
(5) Neue Aktien können auch als elektronische Wertpapiere begeben werden. 
(6) Die Ausgabe von Aktien als elektronische Wertpapiere erfolgt entweder durch 
Eintragung in ein zentrales Wertpapierregister gemäß § 12 des Gesetzes über 
elektronische Wertpapiere oder in ein Kryptowertpapierregister gemäß § 16 des 
Gesetzes über elektronische Wertpapiere. Die Verbriefung von Aktien, die als 
elektronische Aktien in einem elektronischen Wertpapierregister eingetragen 
wurden, ist ausgeschlossen. 
(7) Die Ersetzung elektronischer Aktien durch inhaltsgleiche mittels Urkunde 
begebene Aktien ist auch ohne Zustimmung des Berechtigten zulässig. Die 
Ersetzung von Aktien, die mittels Sammelurkunde begeben wurde, ist auch ohne 
Zustimmung des Berechtigten durch inhaltsgleiche elektronische Aktien unter den 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 des Gesetzes über elektronische Wertpapiere 
zulässig.“ 
 
In § 27 der Satzung werden neue Absätze (3), (4) (5) eingefügt, diese lauten 
 
„(3) Die Inhaber von Vorzugsaktien der Serie A erhalten eine Vorzugsdividende von 
1,00 EUR je Vorzugsaktie. Reicht der in einem Geschäftsjahr auszuschüttende 
Bilanzgewinn zur Zahlung einer Vorzugsdividende von 1 EUR je Vorzugsaktie nicht 
aus, so ist der Rückstand ohne Zinsen aus dem Bilanzgewinn der folgenden 
Geschäftsjahre in der Weise nachzuzahlen, das die älteren Rückstände vor den 
jüngeren zu tilgen sind.  
 
(4) Die Gesellschaft kann auch Sachausschüttungen vornehmen. Die Zahlung der 
Vorzugsdividende kann auch als Sachausschüttung erfolgen, sofern der Wert der 
Sachausschüttung der Höhe der Vorzugsdividende entspricht oder diesen 
übersteigt. 
 
(5) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird das nach der Berichtigung der 
Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen auf die Stamm- und Vorzugsaktionäre 
gleichmäßig nach dem Verhältnis der jeweils auf ihre Aktien entfallenden anteiligen 
Beträge des Grundkapitals verteilt.“ 



7. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten 
Kapitals 2021, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 mit der 
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die 
entsprechende Satzungsänderung 

Um der Gesellschaft auch zukünftig den vollen Handlungsspielraum und die 
größtmögliche Flexibilität hinsichtlich der Stärkung ihres Eigenkapitals 
einzuräumen, soll das Genehmigte Kapital 2021 durch neu zu schaffende 
Genehmigte Kapitalia 2025 ersetzt werden, das unter anderem auch dem 
zwischenzeitlich erhöhten Grundkapital der Gesellschaft und den geänderten 
rechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung tragen soll. Es soll zudem die 
Möglichkeit schaffen, Vorzugsaktien auszugeben. 
 
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen daher 
vor, zu beschließen:  
 
a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021  

 
Die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. 
September 2021 erteilte und bis zum 21. September 2026 befristete 
Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin gemäß § 7 der 
Satzung wird zum Zeitpunkt der Eintragung des unter nachfolgend lit. b) und 
c) vorgeschlagenen Genehmigten Kapitals 2025 im Handelsregister der 
Gesellschaft im noch nicht ausgenutzten Umfang vollständig aufgehoben. 

 
b) Schaffung neuer Genehmigter Kapitalia (Genehmigtes Kapital 2025 I und 

II)  
 
Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, das Grundkapital 
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Juni 2030 
einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 
500.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich gemischter 
Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien in Form von Stammaktien zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2025 I). Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien 
noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Den Aktionären ist 
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von 
einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares 
Bezugsrecht).  
 
Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, das Grundkapital 
der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Juni 2030 
einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 
1.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich 
gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien in Form von Vorzugsaktien der Serie A 
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025 II). Die neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der 



neuen Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die 
Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Den 
Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien 
können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 
 
Die persönlich haftende Gesellschafterin wird jedoch ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre 
in folgenden Fällen auszuschließen: 
 
• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;  
• wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und 

der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der 
in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Aktien darf insgesamt zwanzig Prozent des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die 
Höchstgrenze von zwanzig Prozent des Grundkapitals sind andere 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 
veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur 
Bedienung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. 
Wandlungspflichten aus Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten 
auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder 
Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;  

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, insbesondere im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck 
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen, 
insbesondere auch Kryptowerten oder von Ansprüchen auf den 
Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen, insbesondere auch 
Kryptowerten oder Forderungen gegen die Gesellschaft, erfolgt;  

• soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Options- 
und/oder Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. 
Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten, die von 
der Gesellschaft oder Gesellschaften ausgegeben werden, an denen 
die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt ist, 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. Wandlungsrechte oder 
nach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten zustehen 
würde; 

• zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der 
Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von 



Dividendenansprüchen der Aktionäre ausgegeben werden 
(Aktiendividende, sogenannte Scrip Dividend); 

 
und nur, soweit die während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der 
Grundlage dieser Ermächtigung oder eines anderen genehmigten Kapitals 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage ausgegebenen Aktien insgesamt zwanzig Prozent des 
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf 
die vorstehend genannte Zwanzig-Prozent-Grenze werden angerechnet  

• eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, sowie 

• neue Aktien, die aufgrund von während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder 
Genussrechten auszugeben sind. 

 
Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der 
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere 
den Ausgabepreis, festzulegen. 
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2025 I oder II oder nach Ablauf der Frist für die Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2025 die Fassung der Satzung in § 7 entsprechend 
anzupassen. 
 

c) Satzungsänderung 
 
§ 7 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:  
 
(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das 

Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 12. Juni 2030 einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu 
insgesamt EUR 500.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
(einschließlich gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu 
500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien in der Form von 
Stammaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Die neuen 
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 
worden ist, am Gewinn teil. Den Aktionären ist grundsätzlich ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von einem oder 
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

 
(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das 

Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 12. Juni 2030 einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu 
insgesamt EUR 1.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 
(einschließlich gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu 



1.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien in der Form 
von Vorzugsaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025 II). Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der 
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 
worden ist, am Gewinn teil. Den Aktionären ist grundsätzlich ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von einem oder 
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).  

 
(3) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der 
Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 
 
• um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen;  
• wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und 

der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der 
in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
Aktien darf insgesamt zwanzig Prozent des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die 
Höchstgrenze von zwanzig Prozent des Grundkapitals sind andere 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder 
veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur 
Bedienung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- 
bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten 
auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder 
Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden;  

• wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, insbesondere im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zweck 
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen 
an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen, 
insbesondere auch Kryptowerten oder von Ansprüchen auf den 
Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen, insbesondere 
auch Kryptowerten oder Forderungen gegen die Gesellschaft, 
erfolgt;  

• soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von 
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. 
Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten, die von 
der Gesellschaft oder Gesellschaften ausgegeben werden, an 
denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit 
beteiligt ist, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. 



Wandlungsrechte oder nach Erfüllung von Options- bzw. 
Wandlungspflichten zustehen würde; 

• zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien 
der Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen 
Einlage von Dividendenansprüchen der Aktionäre ausgegeben 
werden (Aktiendividende, sogenannte Scrip Dividend); 

 
und nur, soweit die während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der 
Grundlage dieser Ermächtigung oder eines anderen genehmigten Kapitals 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage ausgegebenen Aktien insgesamt zwanzig Prozent des 
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf 
die vorstehend genannte Zwanzig-Prozent-Grenze werden angerechnet  

• eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, sowie 

• neue Aktien, die aufgrund von während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder 
Genussrechten auszugeben sind. 

 
Der schriftliche Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin gemäß §§ 
203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG kann von der Einberufung an über 
die Website der Gesellschaft unter www.coinix.capital/hauptversammlung 
eingesehen werden und wird zusammen mit der Einladung zur 
Hauptversammlung allen Aktionären zur Verfügung gestellt. 
 

8. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung, die Abhaltung einer 
virtuellen Hauptversammlung vorzusehen  

 
Die durch die Hauptversammlung vom 01. August 2023 beschlossene 
Ermächtigung in § 21 Abs. 6 der Satzung zur Durchführung virtueller 
Hauptversammlungen wurde am 26.09.2023 in das Handelsregister 
eingetragen. Die Gültigkeit ist auf drei Jahre ab der Eintragung beschränkt.  
 
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat sind der 
Auffassung, dass es vorteilhaft ist, auch künftig die Möglichkeit zu haben, 
Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre abzuhalten. 
Daher soll die Ermächtigung neuerlich beschlossen werden, eine Befristung 
auf 5 Jahre wird als angemessen angesehen.  
 
Persönlich haftende Gesellschafterin und Aufsichtsrat schlagen daher vor 
zu beschließen: 
 
Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, 
Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre abzuhalten. 
Die Ermächtigung wird auf 5 Jahre ab der Eintragung beschränkt. 
 
§ 21 Abs. 6 Satz 2 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: 
 

http://www.coinix.capital/hauptversammlung


„Die Regelung dieses § 21 Abs. 6 gilt für fünf Jahre ab ihrer Eintragung in 
das Handelsregister.“ 
 
 

Veröffentlichungen auf der Internetseite / Auslage 

 
Ab Einberufung der Hauptversammlung sind zusammen mit dieser Einberufung 
insbesondere folgende Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://coinx.capital/hauptversammlung abrufbar und liegen in den 
Geschäftsräumen der Gesellschaft, An der Alster 1, 20099 Hamburg, zur 
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus: 
 

Zu Tagesordnungspunkt 1: 

Der gebilligte Jahresabschluss und der Lagebericht für das am 31. Dezember 
2024 abgelaufene Geschäftsjahr 2024 sowie der Bericht des Aufsichtsrats über 
das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr 2024. 
 
Die vorgenannten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung 
zugänglich sein. Der gesetzlichen Verpflichtung ist mit der Zugänglichmachung 
auf der Internetseite der Gesellschaft Genüge getan. Zusätzlich werden 
Abschriften jedem Aktionär auf Verlangen einmalig kostenlos und unverzüglich 
postalisch oder mit Einwilligung auf dem Wege elektronischer Kommunikation 
übermittelt. 

  



 

Hinweise der Gesellschaft 

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 
 
Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 
AktG wie die Gesellschaft sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und 
Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung sowie zur Angabe von 
Tagesordnung und der unten stehenden Adressen verpflichtet. Nachfolgende 
Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Haupt-
versammlung zu erleichtern.  
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der 
Gesellschaft bis zum 6. Juni 2025, (24:00 Uhr MESZ) anmelden.  Die Anmeldung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung hat in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder 
englischer Sprache, per Telefax oder auf mit der Einberufung gegebenenfalls näher zu 
bestimmendem elektronischen Weg zu erfolgen. Zusätzlich zu der Anmeldung ist ein 
Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Für den Anteilsnachweis ist ein in Textform 
(§ 126 b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut 
oder durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreichend. Der Nachweis 
muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung beziehen  
23. Mai 2025 (0.00 Uhr MESZ) und der Gesellschaft, unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung zugehen 
 
Anmeldung und Berechtigungsnachweis müssen der Gesellschaft bis 
spätestens zum Ablauf des 6. Juni 2025, (24:00 Uhr MESZ), unter folgender 
Adresse zugehen: 
 

coinIX GmbH & Co. KGaA  
c/o UBJ. GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 
Telefax: +49 406378 5423 
E-Mail: hv@ubj.de 
 

Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes 
werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den 
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, 
frühzeitig für die Übersendung ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres 
Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. Eintrittskarten sind reine Organisationsmittel und 
stellen keine zusätzlichen Teilnahmebedingungen dar. 
 
Bevollmächtigung eines Dritten und Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  
 
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können sich bei 
der Ausübung ihrer Rechte, insbesondere des Stimmrechts, durch Bevollmächtigte, z. 
B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person 
ihrer Wahl, vertreten lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so 
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

mailto:hv@ubj.de


Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein 
Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich 
(siehe unter „Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“).  
Vollmachten, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Aktionäre können hierfür das 
jeweilige Vollmachts- und Weisungsformular, das zusammen mit der Eintrittskarte 
versandt wird, oder auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://coinix.capital/hauptversammlung abrufbar ist, verwenden. Möglich ist aber 
auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen. 
Für die Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen, 
Stimmrechtsberatern oder anderen in § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen 
können Besonderheiten gelten. Die Vollmachtserklärung ist in diesem Fall vom 
Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; eine solche Vollmachtserklärung muss 
vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen 
enthalten. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu 
Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten 
Form der Vollmacht abzustimmen. 
Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter für die Hauptversammlung zu 
bevollmächtigen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist 
verpflichtet, gemäß den Weisungen der Aktionäre abzustimmen. Ihm müssen daher 
neben der Vollmacht zusätzlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt 
werden. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den 
Aktionär. Ohne eine ausdrückliche und eindeutige Weisungserteilung zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten können die Stimmrechte von dem Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft jeweils nicht vertreten werden. Der Stimmrechtsvertreter wird sich für den 
jeweiligen Abstimmungsgegenstand, für den eine ausdrückliche und eindeutige 
Weisung fehlt, der Stimme enthalten. Vollmacht und Weisungen an den 
Stimmrechtsvertreter müssen in Textform erteilt werden. Die Aktionäre, die dem von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, 
können hierzu das Vollmachts- und Weisungsformular, das den Aktionären von der 
Anmeldestelle zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt wird, oder auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter https://coinix.capital/hauptversammlung abrufbar 
ist, verwenden. Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft müssen bei der Gesellschaft in Textform (§ 126 b BGB) unter folgender 
Adresse, Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse bis zum 12. Juni 2025, (12:00 Uhr MESZ), 
(Eingang maßgeblich) zugehen: 
 

coinIX GmbH & Co. KGaA  
c/o UBJ. GmbH 
Haus der Wirtschaft 
Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 
Telefax: +49 406378 5423 
E-Mail: hv@ubj.de 

 
Daneben kann eine Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreters bis zum Beginn der Abstimmung auch noch auf der 
Hauptversammlung selbst an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung erfolgen. 
Sollte der Aktionär oder eine von ihm bevollmächtigte Person an der 
Hauptversammlung persönlich teilnehmen, wird eine zuvor erteilte Vollmacht an die 



von der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter benannten Mitarbeiter nebst Weisungen 
gegenstandslos. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die 
nachstehende Adresse zu übersenden:  
 
coinIX GmbH & Co. KGaA 
c/o coinIX Capital GmbH 
An der Alster 1 
20099 Hamburg 
 
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nebst einer 
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter 
https://coinix.capital/hauptversammlung unverzüglich zugänglich gemacht. 
 
 
 

Hamburg, im Mai 2025 

 

coinIX GmbH & Co. KGaA 

Die persönlich haftende Gesellschafterin 

  



Schriftlicher Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin gemäß §§ 203 
Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7 über die 
Gründe für die Ermächtigung der persönlich haftenden Gesellschafterin, das 
Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 
auszuschließen 

 

Die persönlich haftende Gesellschafterin soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausschließen zu 
können.  

Zu dieser Ermächtigung, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats auszuschließen, erstattet die persönlich haftende Gesellschafterin 
folgenden Bericht nach §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG: 

(1) Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge  

Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden 
können. Diese Ermächtigung dient dazu, dass im Hinblick auf den Betrag der 
jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis dargestellt werden 
kann. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich des Spitzenbetrags 
würde insbesondere bei einer Kapitalerhöhung um runde Beträge die technische 
Durchführung der Kapitalerhöhung erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder 
durch den Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich durch die 
Gesellschaft verwertet. Vorstand und Aufsichtsrat halten aus diesen Gründen die 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für sachgerecht.  

(2) Ausschluss des Bezugsrechts, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die in dieser Weise unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt zwanzig 
Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten  



Das Bezugsrecht soll ferner ausgeschlossen werden können, wenn die neuen 
Aktien nach §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Bareinlage zu 
einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitet, und wenn der auf die ausgegebenen Aktien insgesamt 
entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals zwanzig Prozent des 
Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. Die 
Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, auch kurzfristig einen 
Kapitalbedarf zu decken und auf diese Weise Marktchancen schnell und 
flexibel zu nutzen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht ein sehr 
schnelles Agieren ohne die sowohl kosten- als auch zeitintensivere 
Durchführung des Bezugsrechtsverfahrens und ermöglicht eine Platzierung 
nahe am Börsenkurs, d.h. ohne den bei Bezugsemissionen üblichen 
Abschlag. Die Gesellschaft wird zudem in die Lage versetzt, mit derartigen 
Kapitalerhöhungen neue Investoren im In- und Ausland zu gewinnen. Bei 
Ausnutzung der Ermächtigung wird die persönliche haftende Gesellschafterin 
– mit Zustimmung des Aufsichtsrats – den Abschlag auf den Börsenpreis so 
niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabepreises vorherrschenden Marktbedingungen möglich 
ist. Der Abschlag auf den Börsenpreis wird keinesfalls mehr als fünf Prozent 
des Börsenpreises betragen.  
 
Der Umfang der Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts ist 
zudem gemäß dem durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz insoweit neu 
gefassten § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begrenzt auf zwanzig Prozent des 
Grundkapitals bei Wirksamwerden der Ermächtigung bzw., sofern dieser 
Betrag niedriger sein sollte, bei Ausübung der Ermächtigung zum 
Bezugsrechtsausschluss. Auf diese Zwanzig-Prozent-Grenze sind diejenigen 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der Ermächtigung unter 
Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung 
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus einem anderen genehmigten Kapital 
ausgegeben oder als eigene Aktien veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen 
sind Aktien, die zur Bedienung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder 
Options- bzw. Wandlungspflichten aus Wandelung oder 
Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten auszugeben sind, 
sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit 
der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Mit dieser 
Begrenzung wird dem Bedürfnis der Aktionäre nach Verwässerungsschutz für 
ihren Anteilsbesitz Rechnung getragen. Da die neuen Aktien nahe am 
Börsenkurs platziert werden, kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner 
Beteiligungsquote Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen am Markt 
erwerben. 



(3) Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage  
 
Es soll darüber hinaus die Möglichkeit bestehen, das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, 
insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum 
Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an 
Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen, etwa 
Kryptowerten, oder von Ansprüchen auf den Erwerb von sonstigen 
Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, 
erfolgt. Hierdurch wird der Gesellschaft der notwendige Handlungsspielraum 
eingeräumt, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von anderen 
Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder von Teilen von Unternehmen 
sowie zu Unternehmenszusammenschlüssen, aber auch zum Erwerb anderer 
für das Unternehmen wesentlicher Sachwerte, beispielsweise mit einem 
Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehender Vermögensgegenstände, 
schnell, flexibel und liquiditätsschonend zur Verbesserung ihrer 
Wettbewerbsposition und der Stärkung ihrer Ertragskraft nutzen zu können. Im 
Rahmen entsprechender Transaktionen müssen oftmals sehr hohe 
Gegenleistungen erbracht werden, die nicht in Geld geleistet werden sollen 
oder können. Häufig verlangen auch die Inhaber attraktiver Unternehmen oder 
anderer attraktiver Akquisitionsobjekte von sich aus als Gegenleistung 
stimmberechtigte Aktien des Käufers. Damit die Gesellschaft auch solche 
Unternehmen oder andere Akquisitionsobjekte bzw. Vermögensgegenstände 
erwerben kann, muss es ihr möglich sein, Aktien als Gegenleistung 
anzubieten. Da ein solcher Erwerb zumeist kurzfristig erfolgt, kann er im 
Regelfall nicht von der grundsätzlich nur einmal jährlich stattfindenden 
Hauptversammlung beschlossen werden. Dies erfordert die Schaffung eines 
genehmigten Kapitals, auf das die persönliche haftende Gesellschafterin – mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats – schnell zugreifen kann. In einem solchen Fall 
stellt die persönliche haftende Gesellschafterin bei der Festlegung der 
Bewertungsrelationen sicher, dass die Interessen der Aktionäre angemessen 
gewahrt bleiben. Dabei berücksichtigt die persönliche haftende 
Gesellschafterin den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft. Die persönliche 
haftende Gesellschafterin wird von dieser Ermächtigung nur Gebrauch 
machen, wenn der Bezugsrechtsausschluss im Einzelfall im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Konkrete 
Erwerbsvorhaben, für die von der mit der vorgeschlagenen Ermächtigung 
eingeräumten Möglichkeit zu Sachkapitalerhöhungen unter 
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht werden soll, bestehen derzeit 
nicht. 
 
 



(4) Ausschluss des Bezugsrechts, soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. 
Gläubigern von Options- und Wandelschuldverschreibungen mit Options- bzw. 
Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten ein Bezugsrecht 
auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 
der Options- oder Wandlungsrechte oder nach Erfüllung von Options- bzw. 
Wandlungspflichten zustehen würde 
 
Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit 
es erforderlich ist, um den Inhabern oder Gläubigern der von der Gesellschaft 
oder ihren Konzernunternehmen im Zeitpunkt der Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2025 ausgegebenen Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen“) ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des 
Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. 
Wandlungspflicht aus diesen Schuldverschreibungen zustehen würde. Zur 
leichteren Platzierbarkeit von Schuldverschreibungen am Kapitalmarkt 
enthalten die entsprechenden Anleihebedingungen in der Regel einen 
Verwässerungsschutz. Eine Möglichkeit des Verwässerungsschutzes besteht 
darin, dass den Inhabern oder Gläubigern der Schuldverschreibungen bei 
nachfolgenden Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue Aktien eingeräumt 
wird, wie es Aktionären zusteht. Sie werden damit so gestellt, als seien sie 
bereits Aktionäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen 
Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der 
Aktionäre auf die neuen Aktien ausgeschlossen werden. Dies dient der 
erleichterten Platzierung der Schuldverschreibungen und damit den Interessen 
der Aktionäre an einer optimalen Finanzstruktur der Gesellschaft.  
 
Alternativ könnte zum Zweck des Verwässerungsschutzes lediglich der 
Options- oder Wandlungspreis herabgesetzt werden, soweit die 
Anleihebedingungen dies zulassen. Dies wäre in der Abwicklung für die 
Gesellschaft jedoch komplizierter und kostenintensiver. Zudem würde es den 
Kapitalzufluss aus der Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder 
der Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten mindern. Denkbar wäre 
es auch, Schuldverschreibungen ohne Verwässerungsschutz auszugeben. 
Diese wären jedoch für den Markt wesentlich unattraktiver. 
 

(5) Ausschluss des Bezugsrechts zur Durchführung einer Aktiendividende, in 
deren Rahmen Aktien der Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) 
gegen Einlage von Dividendenansprüchen der Aktionäre ausgegeben werden 
(Aktiendividende, sogenannte Scrip Dividend)  
 



Darüber hinaus soll die persönliche haftende Gesellschafterin ermächtigt 
werden, das Bezugsrecht auch zur Durchführung einer sogenannten 
Aktiendividende (scrip dividend) ausschließen zu können. Bei der 
Aktiendividende wird den Aktionären angeboten, ihren mit dem 
Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung entstandenen 
Anspruch auf Auszahlung der Bardividende an die Gesellschaft abzutreten, 
um im Gegenzug neue Aktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Durchführung 
einer Aktiendividende kann als ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot unter 
Wahrung des Bezugsrechts und unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes erfolgen. In der praktischen Abwicklung der 
Aktiendividende werden den Aktionären jeweils nur ganze Aktien zum Bezug 
angeboten; hinsichtlich des Teils des Dividendenanspruchs, der den 
Bezugspreis für eine ganze Aktie nicht erreicht bzw. diesen übersteigt, sind die 
Aktionäre auf den Bezug der Bardividende verwiesen und können insoweit 
keine Aktien erhalten. Ein Angebot von Teilrechten oder die Einrichtung eines 
Handels von Bezugsrechten oder Bruchteilen davon erfolgt üblicherweise 
nicht, weil die Aktionäre anstelle des Bezugs von Aktien anteilig eine 
Bardividende erhalten. Die persönliche haftende Gesellschafterin soll aber 
auch ermächtigt werden, im Rahmen der Durchführung einer Aktiendividende 
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um die Aktiendividende zu 
optimalen Bedingungen durchführen zu können. Es kann je nach 
Kapitalmarktsituation vorteilhaft sein, die Durchführung der Aktiendividende so 
zu gestalten, dass die persönliche haftende Gesellschafterin  zwar allen 
Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter Wahrung des allgemeinen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) Aktien der Gesellschaft zum 
Bezug gegen Abtretung ihres Dividendenanspruchs anbietet und damit 
wirtschaftlich den Aktionären ein Bezugsrecht gewährt, jedoch das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf neue Aktien rechtlich ausschließt. Ein solcher 
Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die Durchführung der 
Aktiendividende zu flexiblen Bedingungen. Angesichts des Umstands, dass 
allen Aktionären die neuen Aktien angeboten werden und überschießende 
Dividendenbeträge durch Barzahlung der Dividende abgegolten werden, 
erscheint ein Bezugsrechtsausschluss in diesem Fall als gerechtfertigt und 
angemessen. 
 

(6) Ausnutzung der Ermächtigung und Begrenzung des 
Bezugsrechtsausschlusses auf insgesamt zwanzig Prozent des Grundkapitals  
 



Die persönliche haftende Gesellschafterin  ist zum Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß vorstehend (1) bis (5) bei Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2025 außerdem nur in dem Umfang ermächtigt, in dem der auf die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts auf Grundlage dieser Ermächtigung oder eines anderen 
genehmigten Kapitals ausgegebenen Aktien insgesamt entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals zwanzig Prozent des Grundkapitals nicht übersteigt, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung. Dabei werden auf diese Zwanzig Prozent-
Grenze eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden, sowie neue Aktien, die 
aufgrund von während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
und/oder Genussrechten auszugeben sind, angerechnet. Durch diese 
Kapitalgrenze wird der Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von 
Aktien beschränkt. Die Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen 
eine Verwässerung ihrer Beteiligungen abgesichert. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat werden in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob sie 
von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen werden. Eine Ausnutzung 
dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt.  
 
Die persönliche haftende Gesellschafterin wird die jeweils nächste ordentliche 
Hauptversammlung über eine Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigungen 
zum Bezugsrechtsausschluss unterrichten. 


